
Herzlich Willkommen
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Informationsabend zum Übertritt
Was erwartet Sie heute?

Das Bayerische Schulsystem im Überblick
Entscheidungshilfen für den Übertritt
Übertrittsregelungen
Wichtige Termine
Vorstellung der einzelnen Schularten

Mittelschule Leipziger Straße (Fr. Luckenbach)
Artur-Kutscher-Realschule (Fr. Drescher, Fr. von Stosch)
Gymnasium München Moosach (Fr. Hammer-Schneider)
Gesamtschule Willy Brandt (Hr. Müller)
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Ausführliche Informationen mit Video: 
https://www.schulberatung.bayern.de/lernen/ubertritt
-und-bildungswege/das-bayerische-
schulsystem#ueberblick

Interaktiver Bildungswegplaner:
https://www.mein-bildungsweg.de

QR-Code : 

Das bayerische Schulsystem

https://www.schulberatung.bayern.de/lernen/ubertritt-und-bildungswege/das-bayerische-schulsystem
https://www.schulberatung.bayern.de/lernen/ubertritt-und-bildungswege/das-bayerische-schulsystem
https://www.schulberatung.bayern.de/lernen/ubertritt-und-bildungswege/das-bayerische-schulsystem
https://www.mein-bildungsweg.de/
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Das bayerische Schulsystem

Jeder Abschluss hat einen Anschluss.
Jede weiterführende Schule ermöglicht den 
mittleren Schulabschluss.
Darauf aufbauend gibt es verschiedene 
Wege zur Hochschulreife.
Auch die beruflichen Schulen bieten alle 
schulischen Abschlüsse bis zum Abitur.
Das Schulsystem ist prinzipiell durchlässig 
(Schulartwechsel möglich).
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Impulse zur Entscheidungsfindung

Ein Kind ist dann für eine bestimmte Schulart geeignet, 
wenn seine Lern- und Leistungsvoraussetzungen dem 
Anforderungsprofil der Schulart am besten entsprechen.
Es gibt kein Patentrezept für den Übertritt.
Die Beurteilung durch die Klassenlehrkraft hat große 
Aussagekraft.
Berücksichtigen Sie neben den Noten auch die 
Fragestellung, wie Ihr Kind diese erreicht hat.
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Übertrittsregelungen - Grundsätzliches

Im Übertrittszeugnis der 4. Jgst. wird die 
Eignungsempfehlung festgehalten.
Eine weitere Möglichkeit der Eignungsfeststellung ist der 
Probeunterricht an der aufnehmenden Schule.
Korrekturmöglichkeiten in der 5. Jahrgangsstufe der 
weiterführenden Schule (Gelenkklasse).
Beratungslehrkräfte, Schulpsychologen und 
Schulpsychologinnen beraten Sie gerne!
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Übertrittsregelungen - Realschule

Der Probeunterricht ist bestanden bei D/M 3/4 oder 4/3. Bei D/M 4/4 können die Eltern entscheiden.

Quelle: Staatl. Schulberatungsstelle der Stadt München

Übertritt an eine Realschule

bis Ø 2,66
(D,M,HSU)

Geeignet für den Besuch 

einer Realschule

Grundschule 4. Jahrgangsstufe

Probeunterricht  

an Realschule

Nur bei

bestandenem

Probeunterricht

ab Ø 3,00

(D,M,HSU)

Übertritt an eine Realschule

bis Ø 2,66
(D,M,HSU)

Geeignet für den Besuch 

einer Realschule

Grundschule 4. Jahrgangsstufe

Probeunterricht  

an Realschule

Nur bei

bestandenem

Probeunterricht

ab Ø 3,00

(D,M,HSU)
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Übertrittsregelungen - Probeunterricht

Dauer: drei Tage (13.05.-15.05.25)
Ort: aufnehmende Schule
Geprüfte Fächer: Deutsch und Mathematik
Inhalte: schriftliche Arbeiten (Aufsatz, Diktat, 
Grammatik, Mathematik), mündliche Noten
Bestanden bei mind. Note 3 in dem einen und 
mindestens Note 4 in dem anderen Fach.
Sonderfall: bei Note 4 in beiden Fächern               
entscheidet der Elternwille.
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Übertrittsregelungen - Gymnasium

Der Probeunterricht ist bestanden bei D/M 3/4 oder 4/3. Bei D/M 4/4 können die Eltern entscheiden.

Quelle: Staatl. Schulberatungsstelle der Stadt München

Übertritt an ein Gymnasium

bis Ø 2,33
(D,M,HSU)

Geeignet für den Besuch 

eines Gymnasiums

Grundschule 4. Jahrgangsstufe

Probeunterricht  

am Gymnasium

Nur bei

bestandenem

Probeunterricht

ab Ø 2,66

(D,M,HSU)

Übertritt an ein Gymnasium

bis Ø 2,33
(D,M,HSU)

Geeignet für den Besuch 

eines Gymnasiums

Grundschule 4. Jahrgangsstufe

Probeunterricht  

am Gymnasium

Nur bei

bestandenem

Probeunterricht

ab Ø 2,66

(D,M,HSU)
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Übertrittsregelungen - Überblick (4. und 5. Jgst.)
Übertritt von - nach Realschule Gymnasium

von 4. Jgst. GS

in 5. Jgst.

Übertrittszeugnis im Mai

bis Ø 2,66 (D,M,HSU) geeignet 

schlechter als Ø 2,66 → Probeunterricht

Übertrittszeugnis im Mai

bis Ø 2,33 (D,M,HSU) geeignet 

schlechter als Ø 2,33 → Probeunterricht

von 5. Jgst MS

in 5. Jgst. 

Jahreszeugnis im Juli bis Ø 2,50 (D,M) 

ggf. Eignungsfeststellung durch Lehrerkonferenz 

(Härtefallregelung, z.B. bei Krankheit) 

Probeunterricht nur noch für staatlich 

genehmigte Schulen (im Mai)

Voranmeldung mit dem Zwischenzeugnis, wenn 

der entspr. Notendurchschnitt bereits erreicht 

wurde zum allgemeinen Anmeldetermin im Mai.

Endgültige Anmeldung an den ersten 3 Tagen 

der Sommerferien. 

Jahreszeugnis im Juli bis Ø 2,0 (D/M)

ggf. Eignungsfeststellung durch Lehrerkonferenz 

(Härtefallregelung, z.B. bei Krankheit)) 

Probeunterricht nur noch für staatlich 

genehmigte Schulen (im Mai)

Voranmeldung mit dem Zwischenzeugnis, wenn 

der entspr. Notendurchschnitt bereits erreicht 

wurde zum allgemeinen Anmeldetermin im Mai. 

Endgültige Anmeldung an den ersten 3 Tagen 

der Sommerferien. 

von 5. Jgst MS

in 6. Jgst. 

Jahreszeugnis im Juli bis Ø 2,00  (D,M,E)

bei Nichterreichen Aufnahmeprüfung möglich, 

Probezeit

Nur mit Aufnahmeprüfung! Probezeit

von 5. Jgst RS

in 5. Jgst. 

--- Jahreszeugnis im Juli bis Ø 2,5  (D,M)

ggf. Eignungsfeststellung durch Lehrerkonferenz

Anmeldemodus wie 5. Jgst. MS→  5. Jgst. Gy

von 5. Jgst. RS

in 6. Jgst.

---

Quelle: Staatl. Schulberatungsstelle der Stadt München

Jahreszeugnis im Juli

bis Ø 2,00  (D,M,E)                 
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Übertritt im Schuljahr 2024/25 – Termine

Ausgabe der Zwischeninformationen:       
24.01.25
Ausgabe des Übertrittszeugnisses:                  
02.05.25
Anmeldung 5. Klasse Realschule oder Gymnasium: 
05.05. – 09.05.25
Probeunterricht Realschule oder Gymnasium:                                
13.05. – 15.05.25 

Stand 11/2024



Beratungsangebote
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu!

Monika Steiner (Qual. Beratungslehrerin) im Beratungsbezirk 9,
Tel. 089/159 238 38-25 (Sprechstunde: Mi, 12.30 – 13.30 Uhr)

Beratungsfachkräfte der weiterführenden Schulen (siehe jeweilige Schulhomepage)

Staatliche Schulberatungsstelle, Infanteriestraße 7, 80797 München
Tel: 089 55 899 89-60, www.schulberatung.bayern.de

http://www.schulberatung.bayern.de/
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